Das

„Wer, Wie, Was“

der Nächtigungsabgabe

( Wie hoch ist die Nächtigungsabgabe?

In der Steiermark ist für jede Nächtigung die in einem gastgewerblichen oder sonstigen Beherbergungsbetrieb, (z.B. Urlaub am Bauernhof), in einer Privatunterkunft (z.B. Appartement, Privatzimmer) oder auf einem Campingplatz vorgenommen wird 1€ zu bezahlen.
Für die Unterbringung in Schutzhütten und Schutzhäusern fallen 75 Cent je Nacht an.
(§ 2 und 4 Abs. 1)

( Wer bezahlt die Abgabe?

Die Nächtigungsabgabe ist vom Gast bzw. von Dritten für diesen zu bezahlen.

Die Einnahmen aus den Nächtigungen bleiben für den Unterkunftgeber unberührt.
(§ 2)

( Wer ist von der Abgabe befreit?

- Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres;

(§ 3 Z. 1)

- Schüler und (Begleit) Personen, die im Rahmen von Lehrveranstaltungen (z.B. Schikursen, Sportwochen, Exkursionen …….) oder aber zum Zwecke der Schul oder Berufsausbildung (z.B. Berufschüler) in der Steiermark Unterkunft nehmen;

(§ 3 Z.2a)

- Studenten und Studentinnen sowie Lehrpersonen an einer steirischen (Fach) Hochschule (Universitäten);

(§ 3 Z. 2b)

- Personen die in einer Krankenanstalt (z.B. LKH, Sanatorien), einem Pflegeheim, einer Behinderteneinrichtung, einer Einrichtung der Jugendwohlfahrt, einer stationären Einrichtung der Sozialhilfe sowie in Erholungsheimen des Kriegsopferverbandes Steiermark zur Pflege bzw. zur Betreuung untergebracht sind,

(§ 3 Z. 3 a bis f)

- Personen, die zu Erholungszwecken bei Privaten oder aber auch in Beherbergungsbetrieben Unterkunft nehmen, soweit nachgewiesen werden kann, dass die Kosten dafür von einer Gebietskörperschaft, der öffentlichen Fürsorge oder Wohlfahrt zumindest zum überwiegenden Teil übernommen werden;

(§ 3 Z. 4)

- Personen, die sich ohne Unterbrechung länger als zwei Monate in einer Gemeinde aufhalten, mit Beginn des dritten Monats;
(§ 3 Z. 5)

- Personen, die auf Grund ihrer beruflichen Tätigkeit mehr als 14 Tage ununterbrochen (Abwesenheiten am Wochenende gelten nicht als Unterbrechung) hindurch Unterkunft nehmen, von Beginn weg. 

(§ 3 Z. 6)
( Wann entsteht die Abgabeverpflichtung?

Der Beherberger hat dem Gast spätestens bei seiner Abreise die Nächtigungsabgabe vorzuschreiben und einzuheben.
(§ 4 Abs. 3)

( Wer ist einhebungspflichtig?

In gastgewerblichen oder sonstigen Behebergungsbetrieben, in Schutzhäusern und Schutzhütten sowie auf Campingplätzen ist der Inhaber, Gewerbetreibende oder Pächter für die ordnungsgemäße und vollständige Einhebung der Nächtigungsabgabe verantwortlich.

In Privatunterkünften trifft diese Verpflichtung den Unterkunftgeber.

(§ 4 Abs. 2)

( Wozu zahlt der Gast diese Abgabe?

Mit der Nächtigungsabgabe leistet der Gast einen wesentlichen finanziellen Beitrag zum steirischen Tourismus.

Dies deshalb, da diese Abgabe zu 100% für den Tourismus in der Steiermark verwendet wird.
So fließen 70% der Einnahmen aus dieser Abgabe direkt dem Budget des örtlichen Tourismusverbandes bzw. in „Nichttourismusgemeinden“ tourismusfördernden Zwecken zu. Von den restlichen 30% werden insbesondere die Beherbergungsbetriebe finanziell unterstützt (Tourismusförderungsfonds).
(§ 10 Abs. 1)

( Was bringt dem Beherberger die Einhebung der Nächtigungsabgabe?

75% der Einnahmen aus der Nächtigungsabgabe die an das Land gehen werden dem Steiermärkischen Tourismusförderungsfonds zugewiesen. Dieser Fonds wurde zur Förderung von Tourismusbetrieben errichtet und ermöglicht so die Gewährung von Förderungen, Zuschüssen und Darlehen sowie die Beteiligung an Förderaktionen des Bundes. Im Jahr 2005 konnten aus diesem Fonds Investitionen von rund 90 Mio.€ im Bereich des gewerblichen Tourismus gefördert werden. 

(§ 39b und g Stmk. Tourismusgesetz)
( Welche Pflichten treffen den Beherberger?

Der Unterkunftgeber ist in erster Linie für die richtige Abfuhr der Abgabe an die Gemeinde verantwortlich. Diesbezüglich ist er gesetzlich verpflichtet,
( für die Ermittlung der Abgabe geeignete Aufzeichnungen zu führen,

( diese dem Bürgermeister (zuständigen Gemeindebediensteten) bzw. den Prüfern des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung auf Verlangen vorzuweisen sowie die erforderlichen Auskünfte zu erteilen,
( bei Kontrollen den Zutritt zu den für Nächtigungen bereitgestellten Räumlichkeiten zu gewähren,
( die eingehobenen Abgabenbeträge vierteljährlich (15. Jänner, 15. April, 15. Juli und 15. Oktober) bei der Gemeinde einzuzahlen und 
( bis zum 31. März jeden Jahres der Gemeinde eine Abgabenerklärung für das abgelaufene Kalenderjahr vorzulegen.

(§ 5, 7 Abs. 2)

( Welche Konsequenzen hat es, wenn der Beherberger nicht ordnungsgemäß einhebt und/oder meldet?

Werden bei Kontrollen Mängel in der Einhebung oder Abfuhr der Abgabe festgestellt die auf ein Verschulden des Unterkunftsgebers zurückzuführen sind, so hat dieser die Kosten der Kontrolle zu ersetzen.

Der Kostenersatz beträgt 20% des festgestellten Abgaberückstandes und ist mittels Bescheid vorzuschreiben. Die Kostenvorschreibung entfällt nur dann, wenn der erhobene Abgabenrückstand 36€ nicht übersteigt.

Darüber hinaus begehen Beherberger,

- die ihrer Einhebungsverpflichtung nicht oder nicht vollständig nachkommen,

- die keine bzw. keine geeigneten Aufzeichnungen über alle Nächtigungen führen, 

- die die Abgabe nicht bzw. nicht zeitgerecht an die Gemeinde weiterleiten oder die Abgabenerklärung nicht bzw. nicht termingerecht vorlegen,

- die auf Verlangen durch den Bürgermeister bzw. der Kontrollorgane des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung die zur Bemessung der Abgabe erforderlichen Nachweise nicht vorlegen, Auskünfte nicht erteilen sowie den Zutritt zu den für Übernachtungen bereitgestellten Räumlichkeiten verweigern

eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe von bis zu 2.180€ bzw. im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest von bis zu 8 Tagen durch die Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen ist.

(§ 8 und 12)

( Wer ist berechtigt die ordnungsgemäße und vollständige Einhebung der Nächtigungsabgabe zu kontrollieren?

Neben dem Bürgermeister (zuständigen Gemeindebediensteten) kommt diese Aufgabe ausschließlich den Mitarbeitern der zuständigen Abteilung(en) des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung zu. Diese sind zum Nachweis ihrer Zugehörigkeit zum Amt der Steiermärkischen Landesregierung mit einem Dienstausweis ausgestattet. 

(§ 6 und 7)
( Welche Verpflichtung trifft den Bürgermeister?

Der Bürgermeister wurde durch das Gesetz verpflichtet, die ordnungsgemäße und vollständige Einhebung der Nächtigungsabgabe in seinem Gemeindegebiet zu überwachen.

Zu diesem Zwecke hat er in erster Linie Aufzeichnungen über die von den Unterkunftsgebern abgerechneten und geleisteten Abgaben zu führen.

Er ist aber auch berechtigt Kontrollen vor Ort selbst durchzuführen bzw. durch seine Mitarbeiter durchführen zu lassen.
Wenn im Zuge seiner Überprüfungen keine Aufzeichnungen über die Nächtigungen vorgefunden werden, ist der Bürgermeister verpflichtet, auf Basis der ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen die Abgabe selbst zu ermitteln und mittels Bescheid vorzuschreiben.

Sofern keine geeigneten Unterlagen zur Verfügung stehen oder wenn sich die vorgelegten Abgabenerklärungen als unrichtig erweisen, hat er die vermutliche Höhe der Abgabenschuld auf Grund des ermittelten Sachverhaltes zu schätzen und ebenfalls bescheidmäßig vorzugehen.

Gegen diese Bescheide kann sodann vom Beherberger Berufung an die Steiermärkische Landesregierung erhoben werden.

(§ 6)

( Wie erfolgt die Kontrolle durch Mitarbeiter des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung?

Die Auswahl der zu prüfenden Gemeinden und somit der Beherberger liegt im freien Ermessen der Prüfer, wobei aber auf die saisonbedingten Stärken der steirischen Gemeinden (Winter- und Sommertourismus) Rücksicht genommen wird.

Die Bürgermeister der „betroffenen“ Gemeinden werden über den Umstand der bevorstehenden Prüfung vorab informiert. Da es sich aber um unangemeldete Prüfungen handelt, wird auch diesen der Überprüfungstag nicht mitgeteilt. 

Nachdem die Prüfer kraft Gesetzes berechtigt sind, sich alle zur Bemessung der Abgabe erforderlichen Unterlagen vorlegen zu lassen, sind diesen auf Verlangen unter anderem

( in die Gästeblätter, Zimmerbelegungspläne und Rechnungen Einsicht zu gewähren,
( die erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie

( die für die Übernachtungen bereitgestellten Räumlichkeiten zugänglich zu machen.

Über jede Kontrolle wird ein Prüfbericht erstellt, der vom Unterkunftsgeber zu unterfertigen ist und die Basis für die „Ergebnismeldung“ an die Gemeinde bildet.

( Haben sich die Kontrollorgane anzumelden?

Nein. 

( Was passiert mit der Nächtigungsabgabe?

1) Der Gast bezahlt die Nächtigungsabgabe.

(§ 4 Abs. 3)

2)
Der Beherberger hat die eingehobenen „Nächtigungsbeträge“ vierteljährlich jeweils spätestens zum 15. der Monate Jänner, April, Juli und Oktober der Gemeinde zu übermitteln.

(§ 5)

3) Die Gemeinde hat bis zum 15. des der Einzahlung folgenden Monats von diesen Beträgen 70% dem örtlichen Tourismusverband weiterzuleiten bzw. in „Nichttourismusgemeinden“ diesen Anteil für tourismusfördernde Zwecke zu verwenden und die verbleibenden 30% an das Land abzuführen.

(§ 10 bzw. § 37 Abs. 3 Stmk. Tourismusgesetz)

4) Der so dem Land zukommende Anteil an der Nächtigungsabgabe wird dem Steiermärkischen Tourismusförderungsfonds zugewiesen. 

(§ 39b Stmk. Tourismusgesetz)
( Ist die Nächtigungsabgabe nur in den Tourismusgemeinden einzuheben?

Nein.
Denn der Tourismus findet nicht nur in diesen Gemeinden statt sondern ist die Stärke der gesamten Steiermark.

( Ist für die Nächtigungsabgabe Mehrwertsteuer zu zahlen?

Nein.
Gesetzliche Abgaben werden nicht besteuert.

( Kann zum Wohle des Tourismus eine höhere Nächtigungsabgabe eingehoben werden?

Nein.
Im Steiermärkischen Nächtigungs- und Ferienwohnungsgesetz ist die Höhe der Nächtigungsabgabe derzeit ausdrücklich mit 1€ bzw. 75 Cent (für Schutzhütten und Schutzhäuser) bestimmt. Nachdem über den Inhalt von Gesetzen (z.B. die Höhe einer Abgabe oder Steuer) nicht jedermann frei bestimmen kann, sondern diesbezügliche Maßnahmen nur im Wege einer Gesetzesänderung erfolgen können, ist dafür eine entsprechende Entscheidung des Steiermärkischen Landtages erforderlich.

( Kann die Nächtigungsabgabe auch als Ortstaxe, Fremdenverkehrsabgabe …..  bezeichnet werden?

Auch wenn sich in den letzten Jahrzehnten die Verwendung der Begriffe „Ortstaxe“, „Fremdenverkehrsabgabe“ und vieles mehr im Zusammenhang mit der Vorschreibung der Nächtigungsabgabe eingebürgert hat so ist doch nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass dies rechtlich nicht korrekt ist. Denn in der Steiermark ist nur die Einhebung einer Nächtigungsabgabe und/oder Kurtaxe (in den Kurorten) gesetzlich vorgesehen, nicht aber die einer Ortstaxe usw.. Um allfällige deshalb auftretende Schwierigkeiten zu vermeiden wird daher angeraten, im geschäftlichen Verkehr auf die Verwendung einer derartigen Bezeichnung zu verzichten. (Dh. allfällig vorhandene Vermerke wie etwa 1€ Ortstaxe auf Rechnungen durch 1€ Nächtigungsabgabe zu ersetzen.)
( Muss in der „Werbung“ auf die Nächtigungsabgabe hingewiesen werden?

So wie jeder Unternehmer den Preis für seine Produkte und Dienstleistungen frei bestimmen kann, liegt es auch an jedem Kunden selbst seine Kaufentscheidung zu treffen. Um den Konsumenten aber diese Wahl z.B. durch Preisvergleiche zu erleichtern, regelt der Bundesgesetzgeber in seinem Preisauszeichnungsgesetz sowie in Verordnungen insbesondere wie die Information über Preise auszusehen hat.

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sind demnach die Preise einschließlich der Umsatzsteuer sowie aller sonstiger Abgaben und Zuschläge in österreichischer Währung auszuzeichnen (Bruttopreise).

Um rechtlich korrekt zu handeln, sollte daher die Auszeichnung der Preise in den „Informationsmedien“ z.B. lauten: Der Preis pro Nächtigung/Frühstück beträgt 55€ (darin enthalten die Nächtigungsabgabe von 1€ pro Nacht) oder Preis pro Nächtigung/ Frühstück 54€ (zusätzlich wird eine Nächtigungsabgabe in der Höhe von 1€ pro Nacht verrechnet).

